Satzung

§1

Name und Sitz des Vereins

1. Der Verein führt den Namen "Disciples München-Haar e.V.  Baseball- und Softballclub  ".

Er ist in das Vereinsregister eingetragen.

2. Sitz des Vereins ist Haar.

§2 

Gegenstand und Zweck des Vereins

Zweck des Vereins ist die Ausübung des Baseball-Spiels, insbesondere die Durchführung von Spiel- und Trainingsbetrieb. Der Verein führt zur Erreichung des  Vereinszwecks geeignet erscheinende Maßnahmen durch.

§3

Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

§4

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet am 31.12.1990.

§5

Mitgliedschaft

1. Aktives Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Passives Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden.

2. Die Aufnahme in den Verein wird durch eine schriftliche Beitrittserklärung vollzogen.

3. Die Mitgliedschaft endet 

   a)  mit dem Tod des Mitglieds

   b) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an ein Vorstandsmitglied. Sie ist

        nur zum Ende des Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 

        sechs Wochen zulässig.

   c) durch Ausschluß aus dem Verein.

4. Ein Mitglied, das in erheblichem Maße gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, kann durch Beschluß des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Die Entscheidung über den Ausschluß ist schriftlich zu begründen. Das Mitglied kann, innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Mitteilung über den Beschluß, schriftliche Berufung beim Vorstand einlegen. Über die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung. Macht das Mitglied vom Recht der Berufung innerhalb der Frist keinen Gebrauch, so tritt der Beschluß des Vorstands in Kraft.

5. Mitglieder und Förderer des Vereins, sowie sonstige Personen, die sich um den Verein besondere Dienste erworben haben, können durch die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Nehmen sie die Mitgliedschaft an, so sind sie passiven Mitgliedern gleichgestellt, sind jedoch beitragsfrei.

.

§6

Organe

Die Organe des Vereins sind:

1. der Vorstand

2. die Mitgliederversammlung

§7

Jugendgruppe

Der Verein führt eine Jugendgruppe, die sich im Rahmen einer eigenen Jugendordnung selbst verwaltet, das Recht auf eigene Gestaltung ihres Jugendleben hat, sowie über einen eigenen Etat verfügt, den sie selbst verwaltet und darüber eigene Rechnung führt.

§8

Der Vorstand 

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem 3. Vorsitzenden, dem 4. Vorsitzenden und dem 5. Vorsitzenden. Der Verein wird durch je zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes. 

3. Die Mitgliederversammlung wählt aus den Vorstandsmitgliedern einen Kassenwart.

§9

Der Kassenwart

Der Kassenwart hat mit Ablauf des Geschäftsjahres die Kassenbücher abzuschließen

und die Abrechnung den Kassenprüfern zur Überprüfung vorzulegen.

§10

Die Kassenprüfer

Die Mitgliederversammlung wählt zwei Vereinsmitglieder, die nicht dem Vorstand angehören, als Kassenprüfer.

§11

Die Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom Vorstand unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens sieben Tagen durch persönliche, schriftliche Einladung einzuberufen. Eine vorläufige Tagesordnung soll dabei mitgeteilt werden.

2. Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 25% der Aktiven Mitglieder bzw. mindestens sieben aktive Mitglieder anwesend sind.

3. Aktive Mitglieder genießen volles Stimmrecht. Passive Mitglieder sind in sportlichen Dingen nicht stimmberechtigt.

4. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

   a) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und  dessen 

       Entlastung, 

   b) Wahl des Vorstandes, 

   c) Wahl des Kassenwartes,

   d) Wahl der Kassenprüfer,

   e) Genehmigung des Haushaltsplanes,

   f) Festlegung der Mitgliederbeiträge,

   g) Beschlüsse über Satzungsänderung und Vereinsauflösung,

   h) Beschlüsse über die Berufung eines Mitgliedes gegen seinen Ausschluß durch den 

        Vorstand,

   i) Beschlüsse über die Berufung gegen vom Vorstand verhängte Vereinsstrafen,

   j) Beschlüsse über Vereinsstrafen gegen Vorstandsmitglieder,

   k) die Ernennung von Ehrenmitgliedern.

5. Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn das Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindestens 20% der aktiven Mitglieder die Einberufung schriftlich und unter der Angabe eines Grundes fordert.

6. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll aufzunehmen, das von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§12

Mitgliederbeiträge

Von den Mitgliedern werden Beiträge und Sonderzahlungen gefordert. Die Mitgliederversammlung setzt deren Höhe in einer Beitragsordnung fest. Die Mitgliederbeiträge sind Jahresbeiträge. Sie sind zum ersten Januar fällig und werden per Lastschriftverfahren eingezogen.  Die Mitgliederversammlung kann in besonderen Fällen den Beitrag ermäßigen, z.B. gelten ermäßigte Beiträge für Schüler, Studenten, Auszubildende, Zivildienstleistende, Wehrpflichtige und Mehrfachmitgliedschaften aus einer Familie. Insbesondere sind ermäßigte Beiträge für aktive Mitglieder, die keinen Spielerpaß besitzen, möglich.

§13

Vereinsstrafen

Der Vorstand kann aufgrund vereinsschädigenden Verhaltens oder Verletzungen von Mitgliederpflichten Vereinsstrafen gegen Mitglieder aussprechen. Die Strafe kann aus der Suspendierung von Mitgliedschaftsrechten, insbesondere dem Entzug des Stimmrechtes, und/oder dem Verlust eines Amtes bestehen. Zu dem sind Geldbußen bis zur Höhe eines Jahresbeitrages zulässig.

§14

Auflösung des Vereins und Anfall des Vereinsvermögens

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes, fällt das Vermögen an die Gemeinde Haar, zur Weiterleitung an einen interessierten, als gemeinnützig anerkannten Sportverein.

Festgestellt am 25. April 1998

          Todd Covell




Alexander Bestle

       (1. Vorsitzender)




 (2. Vorsitzender)

